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Autoren aus CINISEN AÄußerungen der Päpste dieser Richtung gehen weIıt. Dae
klare Herausstellung der Bedeutung des Ordensstandes für die Missionsarbeit ı1st
wichtig angesichts der heutigen Situation der Schrumpfung dieses Standes und der
sehr starken Betonung des Laienapostolates ı den Missionen. Die Ausführungen über
den Ordo Laıcorum sınd VO: fast aufregender Bedeutung, wenn INa  > bedenkt,
weiche Folgerungen 1C. aus der Forderung SEWISSCH sozualen Differenziertheit
der 1La:en Z harmonischen Aufbau der Partikulärkirche Hinsıcht auf JE Natur-
völker ergeben, denen 1Nne solche Differenzierung noch fast völlig fehlt.

Für das VI Kapitel mu dem Verfasser besonderer ank gesagt werden, hat
darın doch m1ıt erstaunlicher Akrtıbie die zahlreichen Dokumente der Päpste der
Kardinalpräfekten der Propaganda und ıhrer Sekretäre, angefangen VOo  > Leo AUI1L.,
untersucht. Er entsprach damıt dem unsche Pıus XII nach Verbindung mıt dem
lebenden Lehramt der Kıirche, das e1ine wirkliche ehre Hinsicht auf dıe Frage
nach dem Wesen und dem jel der Missjionsarbeit bietet

Nun 1n dıe Vorbedingungen geschaffen, auf rund derer der Verfasser
Analyse und Synthese (VII Kapıtel) kommt. Er kommt dem Ergebnis, daß

realen, wenn auch nıcht spezifischen Unterschied zwıischen der Missionsarbeit
und ihren Zielen und anderen Tätigkeiten der Kırche gibt. Da sind Völker, die schon
1t Jahrhunderten christlich S1N!| deren Bischofskirchen ausgebaut S1N! daß 316
ıhrer apostolischen Aufgabe entsprechen können. Bei ihnen kann INa  > nıicht mehr VOo
Missjionsarbeit sprechen. Es gibt aber uch kirchliche Gebiete, denen noch fast alle
oder sehr vıele VO  s N}  n lementen fehlen, welche 1N€e Partikulärkirche konstituijeren.
Missionsland Iso dort, eın olk wohnt, dem 1106 Partikulärkirche noch nıcht
genügend eingewurzelt ıst, S16 noch nıcht genügend ‚eıb angenoMmMme: hat hın- S Osichtlıch ihrer Aufbauelemente. In solchen Gebieten spricht INa  - VOo  S Missionstätigkeit,
dıe ben als jel den Aufbau der vollständigen Partikulärkirche ı allen en Struktur-
elementen hat.

In dreı welıteren Kapiteln wird über den Missionsbegriff ı kanonischen Recht,
über das Wort „Missıon“ un! über die „brutale VWirklichkeit“ den Missionsländern
gesprochen. Diıese letzteren Arbeiten wurden dem Werk TST später hinzugefügt.
Die beigegebenen Register 811 gut, ber IUa hätte N eın großes bibliographisches
Register gesehen.

St. Gabriel-Mödling bei 1enNn Joh Bettray
Scjentia Missionum Ancilla Clarissimo Doectori Alphonso Joanni Mariase Mulders,

Suae Sanctitatıs Cubicularıo Intimo, Dioeceseos Bredanae Sacerdoti, Missiologiae
Professor 1, Institut: Missiologıcı ad Universitatem Neomagensem FundatorI 1, hunce
librum dedicant OCCas]ıonNe SCXAgESUNMI 1US annnı  AaArıl. AXVIIL et 304.)
Nijmegen-ÜUtrecht, Dekker Va de Vegt

Zum Geburtstag des Begründers des Missionswissenschaftlichen Institutes
der Katholischen Uniwversität Nimwegen veröffentlichten Freunde lateinischer,
französischer, englischer, deutscher und ıtalienischer Sprache Aufsätze über Anpassung,
Katechetik-Pädagogik, Missionsgeschichte, Missionskunde, Psychiatrıe- Tiefenpsycho-
logie, Religionswissenschaft und Ethnologie er Bedeutung für das Werk der
Glaubensverbreitung. Vermißt habe ich inweis auf die Wichtigkeit der Missions-
spıtäler un der katholischen „Medical Sisters“, die leider TST spät ihre Tätigkeit
aufnehmen konnten. Erfreulich ıISTt die FWeststellung, die Lage i uNnsecrenN Missionen
nıcht nach pessimistisch oder optimiıstisch gefärbten Berichten, sondern nach T WICG-

atsachen beurteijlen ist und daß INa  - 11 die Missionen DU  s allseits geschulte
Kräfte schicken darf

Dr Adolf KreuzStift Klosterneuburg
Kirchenrecht

Potestas ordinaria et d ata. Commentarius Canones 196 209 Ludovıcus
Ben (VIL 207 Roma-Parigi-New York-Tournai (Belgio 1957 esclee & C1

Ein wissenschaftliches Werk über die Jurisdiktionsgewalt mıt scharf durchdachten
und exakten juristischen Beweisen. Die Untersuchungen des Verfassers, weıt das
Recht der Canones 196 209 (amtsgebundene und delegierte Jurisdiktionsgewalt,
Delegation, Ergänzung der Jurisdiktion allgememen Irrtum der Zweifelsfällen
Theol -pra) chrift“ II 1953
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usw.) anzuwenden ıst auf die Eheassistenzgewalt, auf die hausherrliche Gewalt un! auf
die Trauungsdelegation, 1n VO:  — großem praktischem Wert, zumal die theoretischen
Ausführungen vielen Beispielen dem Seelsorgsleben illustriert werden. Der
Autor hat einen klaren Blick für die Vielfalt der rechtlichen Probleme und geht mıt
guten Argumenten ihre Lösung heran. Irotzdem meılınen WIr, daß nıcht allen
offenen Fragen Abschließendes gesagt wird Peinlich berührt der scharfe, Anı-
mosıtät grenzende JTon, mıt dem bedeutende Kanoniısten der Gegenwart behandelt
werden. Wiäinschenswert wäre, daß alle diejenıgen sıch die VO.  > hohem kanonistischem
Ernst getragenen Gedanken Benders eıgen machen, die allzu weıt (und daher
irrig!) die Interpretation VOo März 1952 über die Ausdehnung der Bestimmungen
des an 209 über die Ergänzung der Jurisdiktion 1 allgemeiınen Irrtum un ın Zweıl-
felsfällen auf dıe Trauungsassıstenz auslegen (so tiıwa wWenn hbehauptet wird, 1113  -

brauche Jetzt überhaupt keine Delegatıon ZUTXT Trauung, weiıl IN8; ımmer den allge-
melınen Irrtum provozieren kann).

Linz Dr. Karl Böcklinger
Die Rechtsstellung der außerhalb ıhres Verbandes lebenden Ordensleute. Von

Dr. Arthur Krimmel O.M. Paderborn 1957, Verlag Ferdinand Schöniugh.,
Brosch. DM 11.—, geb 13.50

Zum W esen des Ordensstandes gehört dıe vıta Communıs (can. 487); doch geibt
viele Urdensleute, dıe außerhalb der Gemeinschaft ihres klösterlichen Verbandes

leben mussen, se1 ZUT Ausübung der Seelsorge der Aaus anderen Gründen. Zweil
Rechtsinstitute kommen hıer ın Betracht: dıe Säkularisatıon un! die kEixklaustratıion.
Die Saäkularısatıon besagt 1ne völlıge un! dauernde Lösung der Urdensperson VO
Verband un!' VO. Ordensstand, dıe Exklaustration hingegen ıst diıe DU zeıtlich be-
enzte Aussonderung aus dem gemeinschaftliıchen Leben des Verbandes. Der ®Öakıu-
larısierte hört auf, Urdensperson seın, und kann LUr auf rund eiınes Apostolischen
Indultes wıeder ın den Verband aufgenommen werden (can. 640 2), der Eixklaustrierte
bleibt Urdensperson und hat jederzeıt das Recht der Rückkehr, hne das Novizijat
wiederholen mussen.

Der Verfasser läßt ganz mıt Recht die erstie Gruppe VO:  > ehemalıgen UOrdens-
außer Betracht, weiıl ja die frühere Verbindung mıt der (G(emeinschaft gänzlıch

aufgehoben ist, un!: wıdmet den aus irgendeinem Grunde exklaustrierten UOrdens-
leuten eiıne zusammenfassende kirchenrechtliche Darstellung. Im wesentlichen können
diese ın sechs Gruppen zusammengefaßt werden: Zur ersten gehören alle gemäß
Can,. 606 8 2 außerhalb es Verbandes lebenden, Iso alle studienhalber, auf rund
VO:  - Seelsorgsarbeiten der Krankheıit sSOw1e n Hilfsbedürftigkeit VOo Angehö-
rıgen abwesenden Ordensleute. Eine besondere Gruppe stellen die Kırchenämtern
und Wiürden außerhalb ıhres Verbandes beförderten UOrdensleute dar, Zie die Kar-
dinäle aus dem Ordensstand, die Missionsbischöfe, dıe Apostolischen Viıkare und
Präfekten. Ihre Stellung den Ordensoberen, ihre Vermögensverhältnisse während
er Amtszeıt und nach der Rückkehr ın den Ordensverband werden klar dargestellt.
Besonders aktuell 81n die Fragen dıe Ordensmänner 1m Wehrdienst: Te Gelühde
während des Wehrdienstes, TE KRechte auf rund der Inkorporation ın den Verband,
die Fragen den Wehrsold und das 1iNs Kloster zurückgebrachte Vermögen.
Die restlichen Gruppen bilden die gcn Geisteskrankheit geschäftsunfähigen Ordens-
leute, die Ordensabtrünnigen un Urdensflüchtlinge (can. 646) und die aus ihrem Ver-
band entlassenen UOrdensleute. Da alle diese Personenkreise der äußeren Trennung
VO:  s ıhrem Verband die Gelübde gebunden bleiben, ergeben 81C. iıhnen eıgene
Verbindlichkeiten, ber uch subjektive Rechte.

Eın aktuelles Buch! Aus einer Dissertation erwachsen und wissenschaftlich klar
aufgebaut, ıst uch für jeden Praktiker, für Juristen, Seelsorger, Spirıtuale und
Direktoren, die mıt Ordensleuten tun haben, VO.  — großem Nutzen. Denn niıcht NU.:
Theorie WIT'| hier geboten, sondern uch praktische Fragen kommen Sprache,
Zie die Form des Bittgesuches, Finanzgebarung der Kxklaustrierten, Haftung für
Schulden, Testierrecht und Nachlaßl U, A, Eine reiche Quellenangabe erleichtert eın
tieferes Nachforschen ın KEinzelfragen. Der ständige luß un!: Fortschritt ın der
Gesetzgebung für die Ordensleute un damıt die Aktualität der hıer behandelten
Fragen geht uch aus der Tatsache hervor, daß seıt der Veröffentlichung dieses Buches


